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verwenden will, ist ein kleiner Perverser − und ein
dümmlicher dazu , der das Signal aussendet, er sei
ansonsten hilflo s und am Ende . D amit erklären sol-
che Leute nur ihren intellektuellen und morali-
schen B ankrott.

Lassen Sie uns den Teufelskreis aus Menschen-
verachtung und gleichermaßen rechtswidrigen
und unmoralischen Folgen durchbrechen ! Mit so
einem App arat, der den Rechtsbruch der Mächti-
gen b esser zu schützen scheint als das Recht der
Schwachen, der sich vorb ehält, auch dort einen so
genannten Kreuzzug zu führen, wo er nicht b e-
droht war, für den die Verteidigung von Intere ssen
das Recht einschließt, seine Soldaten auch zu An-
griffskriegen zu zwingen, ist b ei Licht b etrachtet
do ch auf D auer kein Staat zu machen . Glaub en wir
nicht den falschen Propheten . Wir sind stark und
zahlreich genug. In D eutschland sind wir mehr als
9 0 Prozent. Nicht nur das Recht, auch die Moral ist
zudem ganz auf unserer Seite . Die USA setzen nach
ihrem » stopp lo ss«-Gesetz inzwischen sogar
zwangsweise Soldaten in ihrem Krieg ein, wenn Sie
so wollen »Kampfsklaven« .

Selb st das nützt ihnen nichts . Sie ernten nur im-
mer mehr Widerstand . Wo keine Flächenb omb ar-
dements erfolgen und keine Ho chzeitsge sellschaf-
ten in die Luft ge sprengt werden, nur weil ein Ter-
rorist darunter sein könnte , gibt e s dagegen viel we-
niger Widerstand . Nicht Machtau sübung, Verteufe-
lung und Terror führen zum Frieden . Nein . Gerech-
tigkeit, Freundschaft und Friede verringern den
Terror. Machen wir also die Lüge zum ersten Opfer
im Frieden ! Handeln wir konsequent !

Ich fordere alle Bürger auf, künftig nur noch Par-
teien zu wählen, die sich nicht an Angriffskriegen
b eteiligt hab en und dies für die Zukunft auch au s-

Jürgen Rose

»Globale Verteidigung«
Von der Entgrenzung des militärischen Auftrags
und der Freiheit des Gewissens

F or u mPazi fi s mus

F or u m Pazi fi s-
mus

drücklich au sschließen . Ich bitte alle meine Kame-
raden : Verweigern Sie alle B efehle zur Mithilfe an
Angriffskriegen . Angriff ist immer abzulehnen .
D ass die Vorb ereitung von Angriffskriegen verbo-
ten ist, geb en die Kriegstreib er j a selb st zu . Glau-
b en Sie nicht den unverbindlichen Lügen, Sie müss-
ten an b ereits b egonnenen o der durch Sie nicht
vorb ereiteten Verbrechen als Komb attant mitwir-
ken . B eteiligen Sie sich nicht einmal an der Disku s-
sion, ein andere s Land zu üb erfallen, ohne dass die-
ses zuvor den Frieden gebro chen hat. Ich j edenfalls
antworte denen, die mich zwingen wollen, auch an
Angriffskriegen wie dem Irak-Krieg mitzuwirken,
Leuten, die ich unumwunden »Verbrecher« nenne ,
nur: »Nein − D er Friede sei mit Ihnen ! «

Allen Übrigen rufe ich dagegen zu : »Ja − D er Frie-
de sei mit Ihnen ! Vielen D ank ! «

Florian Pfaff ist Major bei der Bundeswehr. Wäh-

rend des Irak-Kriegs war er der (so weit bekann t)

einzige Bundeswehroffizier, der Befehle zur Un ter-

stützung des Krieges der USA und ihrer Verbünde-

ten verweigerte. Er war dara ufh in degradiert wor-

den (vgl.F or u mPazi fi s mus 01, S. 40ff.). Mit einem

A ufsehen erregenden Urteil revidierte das Bundes-

verwaltungsgerich t diese En tscheidung m it der

Begründung frei, dass die Verweigerungshand-

lungen Pfaffs während des völkerrech tswidrigen

A ngriffskrieges durch das Grundrech t der Gewis-

sensfreiheit gedeckt waren (vgl. F or u m Pazi fi s-
mus 0 7, S. 9ff.). Pfaffwurde in diesemJahr vo n In-

tern tio nalen L iga für Menschenrech te die Carl-

vo n-Ossietzky-Meda ille verlieren. Dieser Text ist

das Ma n uskript seiner Dankesrede nach der Ver-

leih ung am 1 0. Dezem ber, dem in terna tio nalen

Tag der Menschenrech te, in Berlin.
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Die größte Feigheit besteh t darin, einem Befehl zu

geh orchen, der eine m oralisch n ich t zu rech tferti-

gende Handlungfordert.

Ramsey Clark, ehemaliger US-Justizm in ister

an mag e s kaum glaub en, ab er schlu ssend-
lich ist es nach Jahre dauernden, zähen Ge-

burtswehen der Bundesregierung am 2 5 . Oktober
dieses Jahres do ch no ch gelungen, das seit langem
üb erfällige neue »Weißbuch zur Sicherheitspolitik
D eutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr«

zu verab schieden . Endgültig fe stge schrieb en wird
darin die »Transformation« der Bundeswehr von ei-
ner klassischen Ab schreckungs- und Verteidi-
gungstruppe zur po stmo dernen Interventions-
und Angriffsarmee mit glob alem Auftrag ganz so ,
wie dies b ereits im 1 9 9 4 unter der Ägide de s dama-
ligen Bundesverteidigungsministers Volker Rühe
herausgegeb enen Vorgängerdokument angelegt
war. D er Schlüsselbegriff zum Verständnis die ser
Entwicklung lautet: Entgrenzung − und zwar in
vielfacher Hinsicht. Zunächst manifestiert sich die-
se in einem geographisch wie inhaltlich »glob ali-
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sierten« Sicherheitsbegriff, zu dem im Weißbuch
2 0 0 6 au sgeführt wird : »D eutschlands Sicherheit ist
untrennb ar mit der politischen Entwicklung Euro-
p as und der Welt verbunden . D em vereinigten
D eutschland fällt eine wichtige Rolle für die künfti-
ge Ge staltung Europ as und darüb er hinaus zu . «

Nahezu b eliebig, quasi allumfassend dehnen die
Weißbuch-Verfasser das Verständnis von Sicher-
heit aus : »Nicht in erster Linie militärische , sondern
gesellschaftliche , ökonomische , ökologische und
kulturelle B edingungen, die nur in multinationa-
lem Zusammenwirken b eeinflu sst werden kön-
nen, b e stimmen die künftige sicherheitspolitische
Entwicklung. Sicherheit kann daher weder rein na-
tional no ch allein durch Streitkräfte gewährleistet
werden . Erforderlich ist vielmehr ein umfassender
Ansatz, der nur in vernetzten sicherheitspoliti-
schen Strukturen sowie im B ewusstsein eines um-
fassenden gesamtstaatlichen und glob alen Sicher-
heitsverständnisses zu entwickeln ist. «

Mit diesem rhetorischen Kunstgriff einer tauto-
logischen Ausweitung de s Sicherheitsb egriffs wird
versucht, dem angesichts der real existierenden
weltpolitischen Problemlagen ernüchternd inef-
fektiven militärischen Instrumentarium eine Legi-
timität zu b ewahren, die eigentlich längst ob solet
geworden ist.

Zugleich werden die bislang vom Grundgesetz
vorgegeb enen strikten verfassungsrechtlichen
Schranken, denen die Sicherheitspolitik D eutsch-
lands unterworfen ist, im Weißbuch zu lediglich
noch zu b eachtenden »Orientierungspunkten« re-
lativiert. B esonders problematisch muss dies im
Hinblick auf die unab dingb ar geltenden Verfas-
sungsnormen der unmittelb aren Völkerrechtsbin-
dung sowie des Friedensgeb otes erscheinen . Eb en-
so entgrenzt werden die »Interessen deutscher Si-
cherheitspolitik« . In diesem Kontext ist unter ande-
rem die Rede von »glob alen Herau sforderungen,
vor allem der B edrohung durch den internationa-
len Terrorismu s und die Weiterverbreitung von
M assenvernichtungswaffen« , der zu b egegnen ist,
der » Stärkung der internationalen Ordnung« sowie
last not le ast vom »freien und ungehinderten Welt-
handel als Grundlage unseres Wohlstands« , den e s
zu fördern gilt.

D ementsprechend glob al gestaltet sich auch der
neue Auftrag für die deutschen Streitkräfte . So si-
chert die Bundeswehr primär die »außenpolitische
Handlungsfähigkeit« , was immer darunter zu ver-
stehen sein mag, und leistet einen »B eitrag zur Sta-
bilität im europ äischen und glob alen Rahmen« .
D er klassische Auftrag zur Lande s- und Bündnisver-
teidigung entfällt zwar nicht völlig, genießt inde s
unmissverständlich lediglich sekundäre B edeu-
tung .

Völlig konsequent findet sich an ob erster Stelle
des im aktuellen Weißbuch definierten Aufgab en-
katalogs für die deutschen Streitkräfte die » [ i ] nter-
nationale Konfliktverhütung und Krisenbewälti-

gung einschließlich de s Kampfes gegen den inter-
nationalen Terrorismu s« , und erst dahinter ran-
giert der » Schutz D eutschlands und seiner B evölke-
rung« .

Diese nahezu ausschließliche Fixierung auf In-
terventionseinsätze zur »Konfliktb ewältigung und
Krisenreaktion« spiegelt sich auch in der Struktur
der Bunde swehr wider. So sind für den »Einsatz von
Waffengewalt im Rahmen streitkräftegemeinsa-
mer vernetzter Operationen hoher Kampfinten-
sität« − so lautet der Orwell' sche Neusprech für den
Terminus »Krieg« im po stmodernen Militärj argon
tatsächlich − insgesamt 3 5 . 0 0 0 SoldatInnen vorge-
sehen, davon 1 5 . 0 0 0 für die »NATO Response For-
ce« , 1 8 . 0 0 0 für den gemäß dem »European Headli-
ne Go al« zuge sicherten deutschen B eitrag zur euro-
p äischen Eingreiftruppe , 1 . 0 0 0 für die Vereinten
Nationen entsprechend dem »UN Standby Arrange-
ment System« sowie 1 . 0 0 0 für nationale Rettungs-
und Evakuierungseinsätze (dahinter verbirgt sich
vornehmlich das Kommando Spezialkräfte − KSK) .

Weltweit befindet sich die Bunde swehr derzeit
in elf unterschiedlichen Missionen mit circa 9 . 0 0 0
SoldatInnen im Einsatz, im Schwerpunkt auf dem
B alkan und in Afghanistan mit j eweils einer Kopf-
stärke von knapp 3 . 0 0 0 . Insgesamt hab en seit 1 9 9 2
mittlerweile etwa 2 0 0 . 0 0 0 Bundeswehrangehöri-
ge an Auslandseinsätzen teilgenommen . Hierfür
hat der deutsche Steuerzahler bis dato mehr als
9 Milliarden Euro b erappt. Einen nicht geringen
Preis hat ab er auch die Truppe selb st bezahlt, der-
gestalt dass bis heute 64 Soldaten b ei diesen Einsät-
zen ums Leb en kamen sowie Tau sende verletzt und
verwundet wurden . Hunderte SoldatInnen leiden
zudem nachgewie senermaßen an po sttraumati-
schen B elastungsstörungen, wobei von einer ho-
hen Dunkelziffer ausgegangen werden mu ss .

Leipzig schafft Klarheit

Ange sichts der vorstehend skizzierten hochproble-
matischen Entwicklung der deutschen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik sowie der b eschrieb e-
nen »Transformation« der Bundeswehr scheint e s
dringend angebracht, einen Blick auf die völker-
und verfassungsrechtlichen Grundlagen zu rich-
ten, auf denen das militärische Instrumentarium
der Bunde srepublik D eutschland ruht und die im
Hinblick auf den Gebrauch desselben zu b erück-
sichtigen sind .

Dies legt zudem nicht zuletzt der Aufsehen erre-
gende Rechts- und Gewissenskonflikt nahe , in den
ein Bundeswehrmaj or geraten war, nachdem die
rot-grüne Bunde sregierung unter Führung Ger-
hard Schrö ders die Bunde swehr angewie sen hatte ,
vielfältige und umfangreiche Unterstützungsleis-
tungen für den im Jahr 2 0 0 3 geführten anglo ameri-
kanischen Aggre ssionskrieg den Irak zu erbringen .

Soweit b ekannt brachte damals der Bundes-
wehrmaj or Florian Pfaff als einziger Soldat in den
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deutschen Streitkräften den Mut auf, sich B efehlen
zu widersetzen, durch deren Ausführung er sich
wissentlich an j enem »völkerrechtlichen Verbre-
chen« (Reinhard Merkel) b eteiligt hätte . D araufhin
wurde gegen Pfaff im April 2 0 0 3 ein gerichtliches
Disziplinarverfahren eingeleitet, in dem er durch
die 1 . Kammer de s Truppendienstgerichts Nord
zum Hauptmann degradiert wurde . Gegen die se
erstinstanzliche Entscheidung legten sowohl An-
klage als auch Verteidigung B erufung b eim Bun-
de sverwaltungsgericht in Leipzig ein . Letztere , um
einen Freispruch zu erreichen, der Wehrdisziplina-
ranwalt, weil er aufgrund »völliger Uneinsichtig-
keit« Pfaffs de ssen Rausschmiss aus der Truppe er-
reichen wollte .

Die se s Ansinnen scheiterte indes kläglich , denn
am 2 1 . Juni 2 0 0 5 hob der 2 . Wehrdienstsenat des
Bundesverwaltungsgerichts das Urteil der 1 . Kam-
mer de s Truppendienstgerichts Nord auf, wie s die
B erufung des Wehrdisziplinaranwalts als unb e-
gründet zurück und sprach den Maj or Florian Pfaff
mit einer durchaus spektakulär zu nennenden Ur-
teilsb egründung von einem der schwerwiegends-
ten Vorwürfe frei, die gegen einen Soldaten erho-
b en werden können : dem der Gehorsamsverweige-
rung nämlich .

Obwohl dieser Urteilsspruch für die Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik D eutschlands epo-
chale B edeutung b e sitzt, fand unter de ssen Analys-
ten bislang kaum B eachtung, dass das Bunde sver-
waltungsgericht darin eindeutig, umfassend und
zugleich erschöpfend klarstellt, wie der Verteidi-
gungsb egriff de s Grundge setzes nach Art. 8 7 a zu
verstehen ist. Hierdurch füllt es eine Interpretati-
onslücke , die das Bundesverfassungsgericht in sei-
nem epo chalen Urteil vom 1 2 . Juli 1 9 9 4 b etreffend
den Einsatz b ewaffneter Streitkräfte im Rahmen ei-
nes Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit
ausdrücklich offen gelassen hatte .

D amals hatten die Verfassungsrichter fe stge-
stellt : »Art. 87 a GG steht der Anwendung de s Art. 2 4
Ab s . 2 GG als verfassungsrechtliche Grundlage für
den Einsatz b ewaffneter Streitkräfte im Rahmen ei-
nes Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit
nicht entgegen . Nach Art. 87 a Ab s . 1 S atz 1 GG stellt
der Bund >Streitkräfte zur Verteidigung < auf; nach
Art. 8 7 a Ab s . 2 GG dürfen diese Streitkräfte >außer
zur Verteidigung < nur einge setzt werden, soweit
das Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. Die man-
nigfachen Meinungsverschiedenheiten darüb er,
wie in diesem Zusammenhang die B egriffe der

>Verteidigung < und de s >Einsatze s < auszulegen sind ,
und ob Art. 87 a Ab s . 2 GG als eine Vorschrift zu ver-
stehen ist, die nur den Einsatz der Streitkräfte >nach
innen < regeln will, b edürfen in den vorliegenden
Verfahren keiner Entscheidung. D enn wie immer
dies zu b eantworten sein mag, j edenfalls wird
durch Art. 87 a GG der Einsatz b ewaffneter deut-
scher Streitkräfte im Rahmen eines Systems gegen-
seitiger kollektiver Sicherheit, dem die Bunde sre-

publik D eutschland gemäß Art. 2 4 Ab s . 2 GG b eige-
treten ist, nicht ausgeschlo ssen . «

D as Bundesverwaltungsgericht in Leipzig folgt
dieser verfassungsrechtlichen Grundsatzentschei-
dung, indem e s konstatiert : »Die primäre Aufgabe
der Bundeswehr ergibt sich dab ei aus Art. 87 a Ab s .
1 GG, wonach der Bund Streitkräfte >zur Verteidi-
gung < aufstellt. « Nach Auffassung der Richter ist da-
mit zum einen der »Verteidigungsfall« nach Art.
1 1 5 a GG gemeint, i . e . eine Situation, in der das
»Bunde sgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird
o der ein solcher Angriff unmittelb ar droht« .

D er entscheidende Passus hinsichtlich der
Reichweite de s Verteidigungsb egriffs im Grundge-
setz folgt unmittelb ar: »D a der Normtext des Art.
87 a Ab s . 1 und 2 GG von >Verteidigung <, j edo ch − an-
ders als die zunächst vorge schlagene Fassung −
nicht von >Lande sverteidigung < spricht und da zu-
dem der verfassungsändernde Gesetzgeb er bei
Verab schiedung der Regelung im Jahre 1 9 68 auch
einen Einsatz im Rahmen eines NATO-Bündnisfal-
le s als verfassungsrechtlich zulässig ansah, ist da-
von au szugehen, dass >Verteidigung < alles das um-
fassen soll, was nach dem geltenden Völkerrecht
zum Selb stverteidigungsrecht nach Art. 5 1 der
Charta der Vereinten Nationen (UN-Charta) , der
die Bunde srepublik D eutschland wirksam b eige-
treten ist, zu rechnen ist. «

Hö chstrichterlich widerlegt ist hiermit die in
der sicherheitspolitischen Diskussion häufig vor-
getragene Auffassung, das Grundge setz b egrenze
den Einsatz der Bunde swehr auf die Verteidigung
de s Territoriums der Bundesrepublik D eutschland
sowie de s NATO-Vertragsgebiets . Stattdessen defi-
nieren die Bundesverwaltungsrichter einen wei-
ten Verteidigungsb egriff, der alles umfasst, was die
UN-Charta erlaubt, zugleich b eschränken sie j enen
aber eben auch strikt auf deren B e stimmungen .
D enn, so die Richter, »Art. 5 1 UN-Charta gewähr-
leistet und b egrenzt in die sem Artikel für j eden
Staat das − auch völkergewohnheitsrechtlich allge-
mein anerkannte − Recht zur >individuellen < und
zur >kollektiven Selb stverteidigung < gegen einen

>b ewaffneten Angriff <, wob ei das Recht zur >kollekti-
ven Selb stverteidigung < den Einsatz von militäri-
scher Gewalt − üb er den Verteidigungsb egriff de s
Art. 1 1 5 a GG hinau sgehend − auch im Wege einer
erb etenen Nothilfe zugunsten eine s von einem
Dritten angegriffenen Staates zulässt (z . B . >Bünd-
nisfall <) . D er Einsatz der Bunde swehr >zur Verteidi-
gung < ist mithin stets nur als Abwehr gegen einen

>militärischen Angriff < ( >armed attack < nach Art. 5 1
UN-Charta) erlaubt, j edo ch nicht zur Verfolgung,
Durchsetzung und Sicherung ökonomischer o der
politischer Interessen . «

Die rechtlichen Hürden für den Einsatz b ewaff-
neter Streitkräfte legt das Gericht demnach sehr
hoch, indem e s nämlich die Zulässigkeit militäri-
scher Gewaltanwendung strikt auf die in der UN-
Charta vorgesehenen Fälle (Kap . VII und Art. 5 1 )
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begrenzt : »Ein Staat, der sich − aus welchen Grün-
den auch immer − ohne einen solchen Rechtferti-
gungsgrund üb er das völkerrechtliche Gewaltver-
bot der UN-Charta hinwegsetzt und zur militäri-
schen Gewalt greift, handelt völkerrechtswidrig .
Er b egeht eine militärische Aggression . « Und , so
das Gericht weiter im Hinblick auf die deutschen
Unterstützungsleistungen für das anglo amerikani-
sche Völkerrechtsverbrechen am Golf: »Eine B eihil-
fe zu einem völkerrechtlichen D elikt ist selb st ein
völkerrechtliches D elikt. «

Gerade im Hinblick auf die in ständiger Einsatz-
bereitschaft gehaltenen, für weltweite Einsätze de-
signierten Interventionsstreitkräfte der NATO
(NATO Re sponse Force − NRF) und Europ äischen
Union (EU B attle Group) , könnte dies für die Zu-
kunft interessante Implikationen aufwerfen . Ge-
mäß den gültigen Einsatzdoktrinen soll zwar stets
ein Mandat de s UN-Sicherheitsrate s eingeholt wer-
den, b evor diese Verb ände in Marsch ge setzt wer-
den, wie dies vom Völkerrecht ausdrücklich ver-
langt wird . Sollte freilich ein derartiges Mandat aus-
bleib en, b ehalten sich NATO und EU vor, gegeb e-
nenfalls eigenmächtig zu handeln .

In einem solchen Fall j edo ch entfaltet das Leipzi-
ger Urteil seine ganze Brisanz, denn j eder Bundes-
wehrsoldat, der als Angehöriger der genannten
Verb ände in einen völkerrechtlich zweifelhaften
Militäreinsatz befohlen wird und dies mit seinem
Gewissen nicht vereinb aren kann, darf den Gehor-
sam verweigern . Er muss lediglich seinen Gewis-
senskonflikt rational nachvollziehb ar darlegen
und b egründen, während seine Vorgesetzten ver-
pflichtet sind , ihm eine das Gewissen schonende
Handlungsalternative anzubieten . Konsequenz :
die Einsatzbereitschaft der Interventionskorp s von
NATO und EU wird künftig von den allfälligen Ge-
wissenskonflikten der b eteiligten deutschen Sol-
daten abhängen .

D as Strafrecht ist unzureichend

B e saßen diese Überlegungen zur Gehorsams-
pflicht des Soldaten im Hinblick auf den ursprüng-
lichen Auftrag der Bundeswehr zur Landes- und
Bündnisverteidigung no ch vornehmlich ab strak-
ten Charakter, so gewannen sie nach dem Ende de s
Kalten Kriege s mit der Neudefinition und Erweite-
rung des Verteidigungsauftrages bis in so entfernte
Weltregionen wie den Hindukush ungeahnte Bri-
sanz . Plötzlich weigerten sich nämlich einzelne
Bunde swehrsoldaten, B efehlen, die sie für unver-
einb ar mit Grundge setz- und Völkerrechtsnormen
hielten, zu gehorchen . Die s geschah erstmals 1 9 9 9
während des Luftkrieges gegen Jugo slawien, als
Luftwaffenpiloten e s ablehnten, an den Angriffs-
handlungen teilzunehmen, und dann erneut in der
zuvor b eschrieb enen Causa des Maj ors Pfaff. Die
Gründe für die Gehorsamsverweigerung schienen
klar und eindeutig :

� Völkerrechtlich b etrachtet wurden b eide Krie-
ge ohne Mandat des einzig hierfür autorisierten
Sicherheitsrate s der Vereinten Nationen ge-
führt. Sie waren auch nicht durch das Recht zur
individuellen oder kollektiven Selb stverteidi-
gung nach Art. 5 1 der UNO-Charta gedeckt. In
beiden Fällen wurde somit gegen das in der
UNO-Charta verankerte Gewaltverb ot in den
internationalen B eziehungen verstoßen . Und
beide kriegerische Interventionen fielen unter
die Aggressionsdefinition der UN-Generalver-
sammlung au s dem Jahre 1 974 .

� Unter verfassungsrechtlichen Aspekten war zu
berücksichtigen, dass gemäß Art. 2 5 GG die all-
gemeinen Regeln de s Völkerrechte s B estand-
teil de s Bundesrechtes sind . D aran sind alle B e-
wohner der Bundesrepublik D eutschland , also
auch Bundesregierung und Angehörige der
Streitkräfte , unmittelb ar gebunden . D arüb er
hinau s verstoßen alle Maßnahmen, die geeig-
net sind und mit der Ab sicht vorgenommen
werden, das friedliche Zu sammenleben der
Völker zu stören, insb esondere aber einen An-
griffskrieg vorzub ereiten, gegen den Art. 2 6 de s
Grundge setzes . Ein derartiges Verbrechen
kann nach Paragraph 8 0 de s Strafge setzbuche s
mit bis zu leb enslänglicher Freiheitsstrafe ge-
ahndet werden . Gleichfalls Freiheitsstrafe sieht
der Paragraph 8 0 a de s Strafge setzbuche s b e-
reits für das Aufstacheln zum Angriffskrieg vor.

D er auf den ersten Blick so eindeutige S achverhalt
entpuppt sich aus Sicht der Juristen j edo ch als
reichlich kompliziert. D er für die Strafverfolgung
nämlich zu ständige Generalbundesanwalt lehnte
die Einleitung eine s Ermittlungsverfahrens gegen
die Bunde sregierung j eweils mangels eines hinrei-
chend b egründeten Anfangsverdachte s ab . Ohne
die mitunter rabulistische juristische Argumentati-
onsführung an dieser Stelle detailliert darstellen zu
können, läuft die B egründung im Kern darauf hi-
naus , dass zwar durchau s ein Verfassungsbruch
nach Art. 2 6 GG vorliegen könne , dieser gleich-
wohl ab er nicht vom einschlägigen Tatb e stand de s
Strafgesetzbuches erfasst sei .

D as heißt letztlich, dass der Grundgesetzauftrag
des Art. 2 6 bislang völlig unzureichend umge setzt
wurde . D enn au s dem Wortlaut und der Entste-
hungsgeschichte de s Paragraphen 8 0 StGB ergibt
sich, dass ausschließlich die Vorb ereitung, nicht
ab er das Führen eines Angriffskriege s sowie die
B eihilfe dazu unter Strafe stehen . B emerkenswert
ist insb esondere der Hinweis des Generalbundes-
anwaltes auf den Sonderau sschuss zur Strafrechts-
form, der 1 9 68 die Strafvorschriften der Paragra-
phen 8 0 und 8 0 a StGB erarbeitete .

Vor dem politischen Hintergrund damals muss-
te sicherge stellt sein, dass »eine Anklage gegen den
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika
wegen de s Vietnamkrieges vor einem deutschen
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Gericht wegen >Friedensverrate s < ausge schlo ssen
sein mü sse« .

In Anb etracht die ser − gelinde au sgedrückt − un-
b efriedigenden Rechtslage gingen die Gehorsams-
verweigerer natürlich ein hohe s persönliche s Risi-
ko ein . D enn sie b ewegten sich mit ihrem Handeln
im Sp annungsfeld von Gehorsamsverpflichtung,
Rechtstreue und Gewissensfreiheit. So ist der Bun-
de swehrsoldat einerseits nach Paragraph 1 1 des
Soldatengesetze s zum Gehorsam verpflichtet. Un-
gehorsam, Gehorsamsverweigerung o der leicht-
fertige s Nichtbefolgen von rechtmäßig und ver-
bindlich erteilten B efehlen zieht die B estrafung
nach dem Wehrstrafge setz nach sich . Andererseits
aber gilt − trotz de s sich ange sichts der von der hö-
heren Führung au sgegeb enen Parolen aufdrängen-
den Verdachts, b ei dem Terminu s » Soldat« handle
es sich um eine Abkürzung, die au sbuchstabiert b e-
deutet : » Soll ohne langes D enken alle s tun« − no ch
immer, dass ein B efehl nicht b efolgt werden darf,
wenn dadurch eine Straftat b egangen würde , wie
es das Soldatengesetz in dem genannten Paragraph
1 1 normiert. D arüb er hinaus gilt gemäß Paragraph
1 0 Soldatenge setz, der die Pflichten des Vorgesetz-
ten regelt, dass die ser »B efehle nur zu dienstlichen
Zwecken und nur unter B e achtung der Regeln des
Völkerrechts , der Gesetze und der Dienstvorschrif-
ten erteilen [ darf] . «

Die se für die deutschen Streitkräfte geltenden
nationalen Rechtsnormen erfuhren ihre B e stäti-
gung auch auf internationaler Eb ene , nämlich 1 9 9 4
im Verlaufe de s KSZE-Gipfeltreffens in Budapest.
D ort wurde der sogenannte »Verhaltensko dex zu
politisch-militärischen Aspekten der Sicherheit«
unterzeichnet. In den b eiden einschlägigen Para-
graphen 3 0 und 3 1 wird die Rechtsbindung b ei B e-
fehlsausübung und -erfüllung sowie die unaufheb-
b are persönliche Verantwortlichkeit j ede s Solda-
ten definiert. Für den Bundeswehrsoldaten folgt
demnach sowohl aus der nationalen als auch aus
der internationalen Rechtslage , dass seine Gehor-
samspflicht durch das Wehrrecht, Verfassungs-
recht und Völkerrecht b egrenzt wird .

Unter genau diesem Aspekt war von B eob ach-
tern de s Pfaff-Proze sse s mit großer Sp annung die
völkerrechtliche B eurteilung des Irak-Kriegs sei-
tens des Bundesverwaltungsgerichts erwartet wor-
den .

Wer diesb ezüglich gehofft hatte , die Richter
würden den Irak-Krieg eindeutig als völkerrechts-
und verfassungswidrig brandmarken und dem Sol-
daten Pfaff b e scheinigen, er wäre zur Gehorsams-
verweigerung gemäß Soldatengesetz ( § 1 1 ) und
Wehrstrafge setz ( § 5 ) verpflichtet gewesen, mag
enttäu scht sein . D azu be steht indes kein Anlass .
D enn mit einer solchen Entscheidung hätte das Ge-
richt lediglich die b estehende Rechtslage b estätigt
und den Handlungsspielraum von Soldaten zur Ge-
horsamsverweigerung einzig auf die Fälle einge-
schränkt, wo die Völkerrechtswidrigkeit eines

Krieges für j edermann eindeutig erkennb ar und
unumstritten wäre .

Mit der nun getroffenen Entscheidung ab er er-
weitern die Richter den Erme ssensspielraum die s-
b ezüglich erheblich, nämlich b ereits auf all die Fäl-
le , wo auch nur Zweifel an der Rechtmäßigkeit ei-
ner militärischen Intervention be stehen . Wenn in
einem solchen Fall ein Soldat in einen Gewissens-
konflikt gerät und diesen ernsthaft und glaubwür-
dig darlegen kann, braucht er B efehlen nicht zu ge-
horchen, durch deren Ausführung er in j ene Aktio-
nen innerhalb rechtlicher Grauzonen verwickelt
würde . Mit dieser Rechtsprechung nimmt das Bun-
de sverwaltungsgericht im Hinblick auf die Legali-
tät b ewaffneter Einsätze der Bunde swehr de facto
eine B eweislastumkehr vor: Nicht der Soldat mu ss
− gegeb enenfalls in einem Gerichtsverfahren − b e-
weisen, dass seine Gehorsamsverweigerung recht-
lich geb oten war, sondern zuallererst muss die
Bundesregierung den von ihr in den Kampf ent-
sandten »Staatsbürgern in Uniform« darlegen, dass
der diesen erteilte Auftrag den Normen de s Völker-
rechts und der Verfassung entspricht.

Entscheidende B edeutung be sitzt für den ge set-
ze streuen und gewissenhaften Soldaten in die sem
Kontext die kategorische Fe ststellung des Bunde s-
verwaltungsgerichts : »D as Grundgesetz normiert
. . . eine Bindung der Streitkräfte an die Grundrech-
te , nicht j edo ch eine B indung der Grundrechte an
die Entscheidungen und B edarfslagen der Streit-
kräfte . « Die s gilt nicht nur im Frieden, sondern
» [ s ] elb st im Verteidigungsfall ist die B indung der
Streitkräfte an die Grundrechte (Art. 1 Ab s . 3 GG)
sowie an >Gesetz und Recht < (Art. 2 0 Ab s . 3 GG) ge-
rade nicht aufgehob en . « Folgerichtig be sitzt in
Konfliktsituationen die nach Art. 4 , 1 Grundge setz
garantierte Gewissensfreiheit ab soluten Vorrang −
auch vor der Funktionstüchtigkeit und Einsatzb e-
reitschaft der Bunde swehr – , was dem b etroffenen
Soldaten die Möglichkeit eröffnet, im gegebenen
Fall den Gehorsam zu verweigern .

Hinsichtlich der prozeduralen Kriterien, nach
denen im Sinne der »Inneren Führung« generell in
Fällen zu verfahren ist, in welchen Soldaten in Ge-
wissenskonflikte geraten sind und sich deshalb
weigern, b estimmte B efehle au szuführen, definie-
ren die Richter einen Rechtsanspruch des Bunde s-
wehrsoldaten und der -soldatin auf Herstellung
»praktischer Konkordanz« zwischen der B each-
tung des unveräußerlichen Grundrechts auf Ge-
wissensfreiheit einerseits und den Erfordernissen
de s militärischen Dienstb etrieb es andererseits .
Konkret b edeutete dies , dass die zu ständigen Vor-
ge setzten den B etroffenen eine gewissenschonen-
de Handlungsalternative zur Verfügung stellen
müssen . D ab ei muss , so die Richter, » [ i ] m Anwen-
dungsbereich de s Grundrechts der Gewissensfrei-
heit (Art. 4 Ab s . 1 GG) . . . angestrebt werden, den
aufgetretenen Gewissenskonflikt unter Wahrung
konkret feststellb arer b erechtigter B elange der
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Bunde swehr in einer Art und Weise zu mildern und
zu lö sen, die die normierte >Unverletzlichkeit < der
Freiheit de s Gewissens nicht in Frage stellt, son-
dern gewährleistet. «

Ohne die Konzeption der »Inneren Führung«
konkret zu erwähnen, aber ganz in deren Geiste ,
fordert das Gericht ein »ein konstruktives Mit- und
Zusammenwirken b eider Seiten« und legt in die-
sem Zusammenhang die Pflichten der Akteure dar.
B ereits im Vorfeld soldatischer Gewissensent-
scheidungen rsp . -konflikte verorten die Richter
die b esondere B edeutung der politischen Bildung,
in deren Rahmen nämlich die Soldaten üb er ihre
staatsbürgerlichen und völkerrechtlichen Pflich-
ten und Rechte im Frieden und im Kriege zu unter-
richten sind . D enn, so die Richter: »Notwendig ist
in einem solchen Konfliktfall eine möglichst voll-
ständige Information des Soldaten über die kon-
flikt-relevanten Tatsachen, vor allem die vom Solda-
ten b efürchteten tatsächlichen Auswirkungen der
befohlenen Dienstleistung sowie die Konsequen-
zen einer Nichtausführung des B efehls für die
Streitkräfte o der sonstige Schutzgüter. D azu gehört
ferner insb esondere auch eine möglichst obj ektive
Unterrichtung aller B eteiligten üb er die maßgebli-
che Rechtslage . Diese Unterrichtung mu ss sich −
grundrechtskonform − daran orientieren, wie ein
gegeb enenfalls mit der Frage b efasste s rechtsstaat-
liches Gericht die S ache voraussichtlich b eurteilen
würde . «

D arüb er hinaus kann im konkreten Konfliktfall
» [v] om j eweiligen Soldaten . . . erwartet werden,
dass er seine Gewissensnöte seinen zuständigen
Vorgesetzten möglichst umgehend und nicht >zur
Unzeit < darlegt sowie auf b aldmöglichste faire Klä-
rung der zugrunde liegenden Probleme dringt. «
Andererseits sind die j eweiligen »militärischen
Vorgesetzten gehalten, sich der vom Soldaten gel-
tend gemachten Gewissensentscheidung zu stel-
len . Sie dürfen diese − schon im Hinblick auf ihre
Fürsorgepflicht ( § 1 0 Ab s . 3 S G) − weder negieren
noch lächerlich machen o der gar unterdrücken . «
Zur Herstellung der geforderten »praktischen Kon-
kordanz« zwischen den grundrechtlichen Garan-
tieansprüchen de s Soldaten und den militärischen
Erfordernissen sind die Vorge setzten des Soldaten
gehalten zu prüfen, ob nach der j eweiligen S achla-
ge im konkreten Einzelfall von einer Durchsetzung
des B efehls einstweilen Ab stand genommen und
dem Soldaten eine gewissenschonende Handlung-
salternative angeb oten werden kann (zum B eispiel
anderweitige Verwendung, Wegkommandierung,
Versetzung o . ä.) .

Pflicht zur Gehorsamsverweigerung

Linientreue juristische Hofschreiber aus dem Ge-
schäftsbereich des Bunde sministeriums der Vertei-
digung haben nach Verkündung de s Bunde sver-
waltungsgerichtsurteils prompt den Zusammen-

bruch der militärischen Ordnung in die Wand ge-
malt und die Funktionstüchtigkeit der Bundes-
wehr gefährdet gesehen . Gleichwohl kann durch
den Leipziger Urteilsspruch die Funktionsfähig-
keit der Bundeswehr für den Fall völkerrechts- und
grundgesetzkonformer Einsatzaufträge nie und
nimmer b eeinträchtigt werden .

Ganz anders stellt sich freilich die Lage dar,
wenn politische und militärische Entscheidungs-
träger die Bunde swehr in völkerrechtlich umstrit-
tene und verfassungsrechtlich prekäre Einsätze b e-
fehlen . Allein, in einem solchen Fall soll und darf
die Bunde swehr gar nicht funktionieren . Hierin
b e steht do ch gerade die Raison d ' être der vor dem
Hintergrund der ultimativen deutschen Katastro-
phe de s Zweiten Weltkriege s und dem de saströ sen
Versagen der Wehrmachtsführung neugegründe-
ten Bunde swehr: dass durch die kategorische
Rechtsbindung der Streitkräfte ein erneuter Miss-
brauch deutschen Militärs zu illegalen, d . h . völker-
rechts- und verfassungswidrigen Zwecken unter al-
len Umständen ausgeschlo ssen werden soll .

D e shalb fordert do ch die Konzeption der Inne-
ren Führung mit ihrem Leitbild vom Staatsbürger
in Uniform genau den Soldatentypu s, der zwischen
Recht und Unrecht zu unterscheiden versteht und
sich im Zweifelsfalle rechtswidrigen B efehlen wi-
dersetzt. Gerade de swegen kann sich auch kein Sol-
dat mit dem Verweis auf empfangene B efehle au s
der persönlichen Verantwortung für sein Handeln
stehlen .

Ein ehemaliger Generalinspekteur der Bundes-
wehr, General Hans Peter von Kirchb ach, hatte
hierzu 1 9 9 2 angemerkt : »Die Sp annung zwischen
Freiheit und Gehorsam be steht in der Bindung an
B efehle einerseits, in der B indung an ein Werte sys-
tem andererseits . Die Sp annung b esteht in der B in-
dung und Treuepflicht an den Staat einerseits und
dem Wissen, dass staatliches Handeln immer nur
das Vorletzte sein kann und dass das an ein höhere s
Wertesystem gebundene Gewissen eine entschei-
dende B erufungsinstanz sein muss . Sicher wird der
Staat seinen Bürgern normalerweise nicht zumu-
ten, gegen den Rat ihres Gewissens zu handeln . Im
Wissen um die se Sp annung ab er und im Wissen,
nicht j edem Anspruch zur Verfügung zu stehen, b e-
steht letztlich der Unterschied zwischen Soldat
und Landsknecht. «

Zwei Jahre sp äter sprach General Klaus Nau-
mann in seinem Generalinspekteursbrief sogar
von der »Pflicht zur Gehorsamsverweigerung« , als
er zu Protokoll gab : »In unserem Verständnis von
Rechtsstaatlichkeit und Ethik stehen dem Gehor-
samsanspruch de s Dienstherrn das Recht und die
Pflicht zur Gehorsamsverweigerung gegenüb er,
wo eb en diese Rechtsstaatlichkeit und Sittlichkeit
mit dem militärischen Auftrag nicht mehr in Ein-
klang stehen, der Soldat damit außerhalb der frei-
heitlich-demokratischen Rechtsordnung gestellt
würde . «
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Ullrich Hahn

Friedensgeschichte
Überblick über die Geschichte der deutschen Friedensbewegung

und des Versöhnungsbundes seit dem Ersten Weltkrieg

u B eginn des Ersten Weltkrieges gab e s in
D eutschland keine spürb are Oppo sition

gegen den Krieg.
Die seit 1 89 2 b estehende D eutsche Friedensge-

sellschaft hielt Verteidigungskriege moralisch für
legitim und das galt au s ihrer Sicht auch für den
Kriegseinsatz 1 9 14 .

Die Kriegsdienstverweigerung war damals für
die bürgerliche Friedensb ewegung kein Thema.

D as gleiche D enken herrschte im Ergebnis auch
in der Arb eiterbewegung. Zwar kritisierte die SPD
den preußischen Militarismus , stellte ab er letztlich
die nationale Solidarität üb er den verb alen Interna-
tionalismus der Arbeiterb ewegung . Nur wenige ra-
dikale Sozialisten wie Ro sa Luxemburg und Karl
Liebknecht widerstanden 1 9 1 4 der Kriegsb egeiste-
rung und kamen während de s Kriege s wegen ihrer
Haltung in Haft.

Eine theologische Rechtfertigung erfuhr der
Krieg durch die Kirchen . Insb esondere die evange-
lischen Lande skirchen waren nationalkonservativ
geprägt und standen politisch rechts . Eine frie-
denskirchliche Tradition gab e s in D eutschland
nicht. Die Gewalt ablehnenden Täuferbewegun-
gen des 1 6 . und 1 7. Jahrhunderts wurden verfolgt
und aus D eutschland vertrieb en . Sie wanderten
üb erwiegend nach Amerika aus , viele Mennoniten
auch no ch im 1 8 . und 1 9 . Jahrhundert nach Russ-
land , wo ihnen das Privileg der Kriegsdienstver-
weigerung zugesichert wurde . Die in D eutschland
verblieb enen Mennoniten hatten sich angep asst
und beteiligten sich am Krieg.

In diesem geistigen Umfeld trafen sich am Vor-
abend des Krieges vom 1 . bis 3 . August 1 9 14 in Kon-
stanz etwa 9 0 prote stantische Theologen aus 1 2
Ländern, insbe sondere aus England und den USA,
sechs Teilnehmer kamen aus Frankreich und drei
aus D eutschland , um − leider zu sp ät und zu
schwach − die Stimme gegen den Krieg zu erheb en .

Die Konferenz mu sste wegen des Kriege s vor-
zeitig abgebro chen werden . Aus ihr entstand aber
der »Weltbund für internationale Freundschaftsar-

b eit der Kirchen« , der erste Zweig der ökumeni-
schen B ewegung, und au s einem Versprechen von
englischen Teilnehmern und dem deutschen Pfar-
rer Friedrich Siegmund-Schultze der Internationa-
le Versöhnungsbund .

Die Friedensgesinnung der Konstanzer Konfe-
renzteilnehmer hatte trotz der tiefen persönlichen
Verbundenheit untereinander zumindest bei den
wenigen deutschen Teilnehmern ihre Grenze :
Friedrich Siegmund-Schultze rechtfertigte kurze
Zeit sp äter no ch den deutschen militärischen Vor-
marsch durch das neutrale B elgien .

Christlich motivierte Kriegsdienstverweigerer
gab es in D eutschland keine (dagegen in England
ca. 1 6 . 0 0 0 , in den USA etwa 60 . 0 0 0 , in Ru ssland
wurden etwa 1 . 0 0 0 registriert, zumeist Anhänger
Leo Tolstois) . Die wenigen Einzelgänger, die den
Militärdienst offen ablehnten, wurden nicht ein-
mal einer B e strafung für würdig empfunden; sie
wurden als geisteskrank behandelt (so auch der
Arzt Georg Friedrich Nicolai, der seine Erfahrun-
gen und Gedanken in dem umfangreichen Werk
»Die B iologie des Krieges« niederschrieb) . Einige
Kriegsgegner flohen ins Ausland (Hermann He sse ,
Augustin Souchy u . a.) o der versuchten, ihre Üb er-
zeugung in kleinen privaten Gesprächszirkeln auf-
recht zu erhalten (Gustav Landauer, Erich Mühsam
u . a.) .

Erst mit zunehmender D auer des Kriege s und
den Versorgungsschwierigkeiten für die B evölke-
rung kam e s auch zu einzelnen B efehlsverweige-
rungen im Heer, zu Streiks der Rüstungsarb eiter
und schließlich im Novemb er 1 9 1 8 zum Ungehor-
sam der Matro sen der Kriegsmarine und der hie-
raus entstehenden Revolution .

Die Weimarer Republik 19 18 − 1933

Die Niederlage im Krieg wurde in D eutschland un-
terschiedlich und gegensätzlich interpretiert:

D er SPD-Politiker und erste Reichspräsident
Friedrich Eb ert empfing die zurückkehrenden

Für den in der Bundeswehr so vielb e schwore-
nen Primat der Politik folgt hieraus : Dieser gilt au s-
schließlich innerhalb der Schranken von (Völker-)
Recht und (Grund-) Ge setz − j enseits davon
herrscht die Pflicht zur Verweigerung, zumindest
aber, nach dem Urteilsspruch von Leipzig, der Pri-
mat des Gewissens .

Dipl. -PädagogeJürgen Rose ist Oberstleutnan t der

Bundeswehr. Er vertritt in diesem Beitrag n ur sei-

nepersö nlichen A uffassungen. Der Text ist das Ma-

n uskript eines Vortrages bei der Mitgliederver-

sam mlung der Zen tralstelle KDV am 1 1. No vem-

ber in Berlin.


